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We r k s t at t t e c h n i k

„Das war eine Herkulesaufgabe“
AÜ K- A k k re d i t i e r u n g  |  Thomas Sieber, Technischer Leiter der Überwachungsorganisation 

bei TÜV SÜD Auto Service, und Matthias Pfau, Technischer Betriebsberater und Kfz-Meister 

beim Kraftfahrzeuggewerbe Bayern, zur  erfolgreichen Umsetzung der AÜK-Akkreditierung.

Kurzfassung

Für Püforganisationen und die Innun-

gen war es  eine Herausforderung, die 

Kfz-Betriebe über die neuen Anforde-

rungen für das AÜK-Qualitätsmanage-

mentsystem aufzuklären und den Weg 

zur Akkreditierung zu ermöglichen. 

Rechtslage verlangt eben die Akkreditie-
rung nach ISO 17020. Über das AÜK-Sys-
tem hat man einen sinnvollen Weg gefun-
den, der auch für die Werkstätten mit ak-
zeptablem Aufwand machbar ist. Insge-
samt war die Umsetzung des AÜK-Systems 
aber eine Herkulesaufgabe für die Innun-
gen und die Verbände. Insofern kann man 
allen Beteiligten gratulieren.
M. Pfau: Für die Innungen war es tatsäch-
lich eine große Herausforderung, das 
AÜK-System umzusetzen – schon rein per-
sonell. Einerseits war sehr viel Aufklä-
rungsarbeit in Richtung Werkstätten not-
wendig. Aufgrund der Pandemie war der 
Außendienst teilweise stark eingeschränkt. 
Wir haben daher viele Online-Infoveran-
staltungen organisiert, um die vielen Fra-
gen der Betriebe zu beantworten. Auch die 
alle 36 Monate fälligen „normalen“ 
AU-Schulungen sowie Erstunterweisungen 

asp: Fast 95 Prozent der Bayerischen Be-
triebe sind in der AÜK-Akkreditierung für 
die AU/AUK, GAP/GSP und SP – wem darf 
man gratulieren?
Th. Sieber: Durch die Akkreditierung wird 
das Augenmerk noch mal deutlich auf den 
Stellenwert der Abgasuntersuchung gelegt. 
Rein qualitativ gesehen war auch die bishe-
rige Praxis schon gut, aber die europäische 

zur Abgasuntersuchung liefen teilweise on-
line. Parallel dazu musste zunächst die 
IT-Infrastruktur geschaffen werden. Die 
Innung Schwaben hat allein 400.000 Euro 
in neue IT investiert. Die Schulungszentren 
sind auch jetzt noch sehr stark ausgelastet, 
an eine Sommerpause ist nicht zu denken.

asp: Wie groß war das Unverständnis von-
seiten der Betriebe, die ja auch bisher schon 
die AU gemacht haben?
M. Pfau: Es kamen sehr viele Nachfragen, 
weshalb jetzt noch mal eine Akkreditie-
rung für die AU notwendig sei. Wir muss-
ten immer wieder erklären, dass die ISO 
17020 ja nicht die bestehende Anerken-
nung nach StVZO ersetzt. Es kommt mit 
der Akkreditierung nur eine weitere Anfor-
derung hinzu. Die Anerkennung als 
AU-Betrieb läuft nach wie vor nach den 
Vorgaben der StVZO. Die Akkreditierung 
nach ISO 17020 ist jetzt aber als zusätzli-
cher Punkt in der Liste der Anforderungen 
an einen AU-Betrieb hinzugekommen.
Th. Sieber: Unsere Prüfer waren perma-
nent mit Nachfragen konfrontiert, sie sind 
ja jede Woche mindestens einmal in den 
Betrieben und von daher oft der erste An-
sprechpartner. Die Kommunikation ist 
nicht immer einfach, denn die Hintergrün-
de für die Akkreditierung sind nicht so 
einfach zu verstehen. Allein den Unter-
schied zwischen Kalibrierung und Eichung 
zu erklären, ist manchmal eine Herausfor-
derung. Zu erklären, warum die Rückfüh-
rung der Prüfmittel im Rahmen des Qua-
litätsmanagements jetzt eben aufgrund der 
europäischen Vorgaben verlangt wird, 
kann schon auch recht anstrengend sein.

asp: Aber seit der Umstellung der Scheinwer-
ferprüfung und den neuen Anforderungen 
an den Bremsprüfstand konnten sich die 
Werkstätten doch schon mit der Thematik 
„Rückführung“ befassen.  
M. Pfau: Die „Richtlinie für die Überprü-
fung der Einstellung der Scheinwerfer von 
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Matthias Pfau, Kraftfahrzeuggewerbe Bayern (links), und Thomas Sieber, TÜV SÜD, im Interview. 
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Seit 1. Juli dürfen nur noch anerkannte Werkstätten die AU als beigestellte 

Prüfung anbieten, die sich dem Qualitätsmanagement der AÜK angeschlos-

sen haben und akkreditiert sind. AÜK steht für Akkreditierte Überprüfung im 

Kraftfahrzeuggewerbe. Dies ist ein akkreditiertes QM-System (Qualitätsma-

nagementsystem) nach ISO 17020 des Bundesverbands. Weil die Werkstattun-

tersuchungen/-prüfungen (AU, AUK, SP und GAP) in § 29 StVZO geregelt sind, 

ist damit die ISO 17020 anzuwenden. Mit der Änderung der StVZO Mitte 2021 

wird gesetzlich gefordert, dass ein akkreditiertes QM-System nach ISO 17020 

in Betrieben vorhanden sein muss, die als anerkannter Betrieb  AU, AUK, SP, 

GAP anbieten. Ein entsprechendes QM-System nach ISO 17020 ist Vorausset-

zung für die Anerkennung. Betriebe, die bis zum 01.07.2022 nicht vollständig 

alle Anforderungen an das QM-System AÜK erfüllen, dürfen keine hoheitliche 

Fahrzeuguntersuchungen/-prüfungen mehr eigenständig durchführen. Der-

zeit sind laut ZDK 30.520 Stützpunkte dem QM-System des Bundesinnungs-

verbands des Kfz-Handwerks (BIV) beigetreten. Davon erfüllen 29.619 Stütz-

punkte alle Anforderungen und können AU, SP und/oder GAP unter akkredi-

tierten Bedingungen durchführen und bescheinigen.

Hintergrund: Das AÜK-System

Kraftfahrzeugen bei der Hauptuntersu-
chung“, kurz Scheinwerferprüfrichtlinie, 
wurde schon 2016 veröffentlicht. Die 
Bremsprüfstandsrichtlinie sogar schon im 
Jahr 2011. Daran kann man sehen, dass 
eine frühzeitige Veröffentlichung der Vor-
gaben nicht unbedingt dazu führt, dass die 
Betriebe schnell in die Umsetzung kom-
men. Jeder bleibt gerne in der gelernten 
Routine. Veränderungen schiebt man vor 
sich her, das ist nur allzu menschlich.
Th. Sieber: Zumal es dann immer wieder 
neue Übergangsregelungen und redaktio-
nelle Veränderungen der Richtlinien gab, 
was zu zu einer nicht unerheblichen Ver-
wirrung beigetragen hat. Jeder hat die Vor-
gaben des Verordnungsgebers anders inter-
pretiert – selbst Experten waren manchmal 
in der Auslegung überfragt. 

asp: Zurück zum AÜK-System – sind jetzt 
alle Betriebe in der Datenbank und haben 
Sie alle Bescheinigungen beisammen?
M. Pfau: In Bayern mussten für die rund 
6.000 Betriebe eine Menge Dokumente zu-
sammengesammelt werden. Im akkredi-
tierten Bereich liegt die durchschnittliche 
Betriebsgröße bei 2,5 Personen. Pro Person 
benötigen Sie im Schnitt sechs Dokumente, 
die unterschrieben und von uns geprüft 
werden müssen. Der manuelle Aufwand 
für die Innung war enorm und wird auch 
weiterhin hoch bleiben, denn die Daten-
bank muss aktuell gehalten werden. Daher 
haben wir den Siegelpreis pro AU erhöht, 
um zumindest einen Teil der Mehrkosten 
wieder zu erwirtschaften. Derzeit arbeiten 
wir trotzdem nicht kostendeckend.

asp: Wie geht es für die im AÜK-System 
akkreditierten Betriebe jetzt weiter? Werden 
diese noch alle vor Ort überprüft?
M. Pfau: Die Vorgabe lautet, dass wir inner-
halb von sechs Jahren bei allen Betrieben 
vor Ort gewesen sein müssen, um eine Ar-
beitsprobe abzunehmen. Bei diesen „Wit-
ness-Audits“ muss der AU-Inspektor im 

Betrieb eine AU vollständig vor dem anwe-
senden Innungsmitarbeiter absolvieren. 
Jeder AU-Inspektor macht zudem eine 
Schulung innerhalb von 36 Monaten, auch 
dort macht er eine AU in der Praxis. Inner-
halb von 36 Monaten macht die Innung 
zusätzlich zur Standard-AU-Prüfung eine 
QMS-Prüfung aller Betriebe. Das QM-Au-
dit läuft in den gleichen Intervallen wie das 
normale AU-Audit, deshalb geht das zu-
sammen. Allerdings erhöht sich dadurch 
der Zeitaufwand um 40 Prozent. 

asp: Zum 1. Januar 2023 kommt das Parti-
kelzählen bei der AU – was sind derzeit die 
häufigsten Fragen?
Th. Sieber: Über die Fachpresse wurde 
kommuniziert, dass es eine Übergangsre-
gelung geben soll, weil möglicherweise 
nicht genügend Partikelzähler zur Verfü-
gung stehen könnten – das führt leider 
sofort dazu, dass sich der eine oder andere 
Betriebsinhaber erst mal zurücklehnt. Da-
bei ist explizit nicht von einer Verschiebung 
die Rede.

M. Pfau: Die Werkstattinhaber fragen sich 
schon, welcher Hersteller liefern kann und 
ob er die Zulassung der PTB (Physikalisch 
Technische Bundesanstalt) in Braun-
schweig bekommt. Wenn diese nicht vor-
liegt, können die Geräte nicht ausgeliefert 
werden. Das erzeugt Unsicherheit!

asp: Was ist zur Ausgestaltung einer etwai-
gen Übergangsregelung zu sagen?
M. Pfau: Wir wünschen uns eine frühzeiti-
ge Kommunikation vonseiten des Verord-
nungsgebers. Nur so bekommen wir eine 
Entscheidungsrundlage und nur, wenn wir 
die Randbedingungen kennen, ist es uns 
möglich, Betriebe wettbewerbsneutral zu 
beraten.
Th. Sieber: Man sollte die Investition nicht 
zu lange hinauszögern, denn wenn das Ge-
rät da ist, muss erst mal der neue Leitfaden 
aufgespielt werden, die Software muss ver-
knüpft werden etc., das kostet auch noch 
einmal Zeit, bis man damit operativ arbei-
ten kann. 
  Interview: Dietmar Winkler ■

„Das AÜK-System ist ein Weg, der für 
Betriebe mit akzeptablem Aufwand 
machbar ist.“ Thomas Sieber, TÜD SÜD


